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An den
Präsidenten des österreichischen 
Rechtsanwaltskammertags
Hr. Dr. Gerhard Benn-Ibler
Tuchlauben 12

1010 Wien

Betreff: Stellungnahme zum Entwurf des Terrorismuspräventionsgesetzes 2009 

Wien, am 22. Januar 2010
Sehr geehrter Herr Präsident,

der österreichische Rechtsanwaltskammertag hat eine ausführliche Stellungnahme zum gennanten Gesetzesentwurf abgegeben, in dem die leichtfertige Verwendung des Begriffs „Terrorismus“ zu Recht scharf kritisiert wird.

Im letzten Absatz der Stellungnahme finden sich allerdings folgende Ausführungen: „…Gegenüber der derzeit geltenden Regelung erfährt die Definition der Zielgruppen eine Erweiterung, als in Zukunft auch Geschlecht, Behinderung, Alter oder sexuelle Ausrichtung Kriterien sein sollen, an denen die Tathandlung im Hinblick auf die Zielpersonen zu messen ist. Verhetzendes Verhalten im Sinne einer Straftat nach § 283 gegen nach Geschlecht, Behinderung oder Alter bestimmte Gruppen tritt in unserem gesellschaftlichen Umfeld nicht auf. Diese Gruppe in einem Atemzug mit den nach den sonstigen Kriterien bestimmten zum tatbestandsmäßigen Ziel der Verhetzung zu machen, verharmlost die tatsächlich festzustellenden Feindseligkeiten zB rassistischer Art, bzw versucht sittlich verwerfbare, aber nicht strafwürdige, zB frauenfeindliche Äußerungen unzulässig zu kriminalisieren.“ 
Es ist zutreffend, dass solche Daten in Österreich leider nicht von staatlicher Seite gesammelt werden – was übrigens auch für rassistische Übergriffe gilt. Die Behauptung, dass Verhetzung aufgrund einer Behinderung, der sexuellen Orientierung oder des Geschlechts nicht auftritt, widerspricht aber den Erfahrungen der Betroffenen und stellt aus unserer Sicht eine Verharmlosung behindertenfeindlicher, homophober und sexistischer Verhetzung dar. 
Alle verhetzenden Übergriffe stellen einen inakzeptablen Eingriff in die persönliche Würde der betroffenen Personen dar. Die persönliche Beeinträchtigung manifestiert sich subjektiv und einzelfallbezogen unterschiedlich und kann nicht allein nach der jeweils verwerflichen Motivation des Täters/der Täterin bewertet werden. 
Aus diesem Grund ist nicht nur die Ausweitung der Gründe in § 283 StGB, sondern auch die Erweiterung der Erschwernisgründe im § 33 StGB zu fordern. So würde eine Einheitlichkeit der österreichischen Rechtsordnung erreicht und Zivil - und Strafrecht könnten sich optimal ergänzen. Aus diesem Grund hat der Klagsverband in seiner Stellungnahme auch gefordert, den § 283 StGB auf die Gründe Geschlecht, Behinderung, ethnische Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Orientierung, Alter, Geschlechtsidentität und Migrations-/ Flüchtlingsstatus auszuweiten.
Im Namen des Klagsverbands bitte ich Sie daher, die Position des österreichischen Rechtsanwaltskammertags zu überdenken.
Mit freundlichen Grüßen,

MMag.Volker Frey

Generalsekretär
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